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5.9 Ausscheidung bei interkantonalen Liegeschaftenhdndlern und Generalbauun-

ternehmern
Generell gilt, dass auch bei interkantonalen Liegenschaftenhandlern und Generalbauunternehmern die
geschéftlichen Schuldzinsen proportional nach Lage der Aktiven verteilt werden.

Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit der interkantonalen Doppelbesteuerung seine
Rechtsprechung zum Abzug von Schuldzinsen beim gewerbsmassigen Liegenschaftenhandel geandert
(BGE 2P.84/2006). Zwar soll der Kanton, in dem die Liegenschaft liegt, deren Ertrage und Gewinne
weiterhin allein besteuern. Er muss aber auf die Situation des Steuerpflichtigen und dessen wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit Riicksicht nehmen und allenfalls den in anderen Kantonen aufgelaufenen
Geschaftsverlust mit dem Grundstiickgewinn verrechnen. Es soll sichergestellt werden, dass im
interkantonalen Verhaltnis samtliche Schuldzinsen abgezogen werden kénnen. Als sachgerechte und
praktikable Losung hiefur bietet es sich fir das Bundesgericht an, «das allgemeine (quotenmassige)
System des Abzugs der Schuldzinsen proportional zu den Aktiven auf die Gesamtheit der Schuldzinsen
auszuweiten, also einschliesslich derjenigen auf den Geschéaftsaktiven der Liegenschaftenhandler».
Ubersteigt dabei der von einem Kanton zu (ibernehmende Schuldzinsanteil den anfallenden
Vermogensertrag, so ist dieser Schuldzinseniberschuss durch die Gbrigen Kantone mit einem Netto-
Vermogensertrag zu tbernehmen. Fir den Fall dass kein solcher Nettoertrag vorhanden ist, so ist der
Schuldzinsenlberschuss auf das Ubrige Einkommen zu verlegen.

Steuerbuch
Druckdatum: 25. Juni 2026 3



	Ausscheidung bei interkantonalen Liegeschaftenhändlern und Generalbauunternehmern

